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(54) Strassenfräsmaschine sowie Verfahren zur Herstellung der Parallelität des 
Maschinenrahmens zum Boden

(57) Bei einer selbstfahrenden Straßenfräsmaschi-
ne (1), insbesondere Kaltfräse, mit einem Fahrwerk, das
den Maschinenrahmen (4) über Hubsäulen (12,13) trägt,
einer an dem Maschinenrahmen (4) gelagerten Fräswal-
ze (6) zum Bearbeiten einer Bodenfläche (8) - oder Ver-
kehrsfläche (8), höhenverstellbaren Seitenschildern (10)
als Kantenschutz, die auf der zu bearbeitenden Boden-
fläche (8) - oder Verkehrsfläche (8) aufliegen, einer hö-
henverstellbaren Abstreifeinrichtung (14), die in Fahrt-
richtung hinter der Fräswalze (6) angeordnet ist und im

Betrieb in die von der Fräswalze (6) erzeugte Frässpur
(17) absenkbar ist, und einer Steuerung (23) zum Regeln
der Frästiefe der Fräswalze (6), wobei die Steuerung (23)
aus Messwerten mindestens einer Messeinrichtung (16)
die Frästiefe der Fräswalze (6) ermittelt, ist vorgesehen,
dass die Steuerung (23) den Hubzustand mindestens
einer in Fahrtrichtung hinteren und/oder vorderen Hub-
säule (12,13) automatisch zur Herstellung der Parallelität
des Maschinenrahmens (4) zu der Bodenfläche (8) - oder
Verkehrsfläche (8) oder zu einer vorgegebenen Fräsebe-
ne regelt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine selbstfahrende Stra-
ßenfräsmaschine, insbesondere eine Kaltfräse, nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1, sowie ein Verfahren
zur Herstellung der Parallelität des Maschinenrahmens
zum Boden nach dem Oberbegriff des Anspruchs 30.
[0002] Bei derartigen Straßenbaumaschinen wird der
Maschinenrahmen von einem Fahrwerk mit Rädern oder
Kettenlaufwerken getragen, die über Hubsäulen mit dem
Maschinenrahmen verbunden sind, wobei die Hubsäu-
len es ermöglichen, den Maschinenrahmen auf eine be-
stimmte Ebene, bodenparallel oder mit einer vorbe-
stimmten Längs- und/oder Querneigung einzustellen.
[0003] An dem Maschinenrahmen ist eine Fräswalze
zum Bearbeiten einer Boden- oder Verkehrsfläche gela-
gert.
[0004] In der Nähe der Stirnseiten der Fräswalze sind
an einer Außenwand der Straßenfräsmaschine höhen-
verstellbare Seitenschilder als Kantenschutz vorgese-
hen, die im Betrieb auf der Boden- oder Verkehrsfläche
an den seitlichen ungefrästen Kanten der Frässpur auf-
liegen. In Fahrtrichtung hinter der Fräswalze befindet
sich eine höhenverstellbare Abstreifeinrichtung, die im
Betrieb in die von der Fräswalze erzeugte Frässpur ab-
senkbar ist, um in der Frässpur verbliebenes Fräsmate-
rial abzuziehen. Die Straßenfräsmaschine weist des wei-
teren eine Steuereinrichtung  zum Steuern der Frästiefe
der Fräswalze und zum Steuern der Einstellung der Hub-
säulen auf.
[0005] Bei den bekannten Straßenfräsmaschinen be-
steht das Problem, dass wenn der Maschinenrahmen
nicht parallel zum Boden verläuft, der Abstreifer hinter
der Fräswalze nicht so exakt aufliegt, dass ein rück-
standsfreies Abziehen der bearbeiteten Fläche möglich
ist. Desweiteren besteht das Problem, dass der Band-
schuh, der das Transportband umgibt nicht flach aufliegt,
wenn der Maschinenrahmen nicht Boden parallel ist, wo-
durch sich abgefrästes Material zwischen Bandschuh
und noch unbearbeiteter Bodenfläche zwischensetzen
kann oder die Funktion als Niederhalter unzureichend
erfüllt wird, wodurch sich Schollen vor der Fräswalze auf-
werfen und damit unter den Bandschuh stetzen. Auch
besteht das Problem, dass die Steuerung der Frästiefe
nicht ausreichend genau ist und dass aus diesem Grund
die Frästiefe wiederholt während der Fräsbearbeitung
manuell nachgemessen werden muss. Insbesondere in
den Fällen, in denen eine harte Verkehrsfläche, z.B. Be-
ton gefräst wird, entsteht ein hoher Verschleiß an den
Werkzeugen, so dass die eingestellte Frästiefe durch
den abnehmenden Schnittkreisdurchmesser verfälscht
wird. So kann der Verschleiß der Werkzeuge beim Frä-
sen von Beton bereits nach wenigen 100 m einen Unter-
schied im Fräsradius von 15 mm herbeiführen, so dass
eine Messung der Verlagerung z.B. von Seitenschildern
relativ zum Maschinenrahmen nicht ausreichend genau
ist. Ist die Frästiefe nicht ausreichend, muss eine zeit-
aufwändige Nachbearbeitung der Frässpur erfolgen. Ist

die Frässpur zu tief, muss anschließend mehr Baumate-
rial neu aufgetragen werden, um das gewünschte Boden-
oder Verkehrsflächenniveau zu erreichen.
[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, die Bedienung der Straßenfräsmaschine zu verein-
fachen und den Fräsprozess zu verbessern.
[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe dienen die Merk-
male des Anspruchs 1 bzw. 30.
[0008] Die Erfindung sieht in vorteilhafter Weise vor,
dass die Steuerung den Hubzustand mindestens einer
in Fahrtrichtung hinteren und/oder vorderen Hubsäule
automatisch zur Herstellung der Parallelität des Maschi-
nenrahmens zu der Boden- oder Verkehrsfläche oder zu
einer vorgegebenen Fräsebene regelt.
[0009] Die Erfindung ist auch für Recyclingmaschinen
verwendbar.
[0010] Die erfindungsgemäße Lösung hat den Vorteil,
dass die Parallelität des Maschinenrahmens zu der Bo-
den- oder Verkehrsoberfläche automatisch eingestellt
wird und die Bedienungsperson diese Parallellage nicht
selbständig nachregeln muss, insbesondere auch nicht
nach einer ebenfalls automatisch erfolgten Frästiefenre-
gelung. Dadurch, dass der Maschinenrahmen parallel
zur bearbeiteten oder unbearbeiteten Boden- oder Ver-
kehrsfläche gehalten wird, ist die ordnungsgemäß Funk-
tion anderer Maschinenelemente, z.B. des Abstreifers
und des Bandschuhs, gewährleistet. Auf diese Weise
werden Betriebsstörungen vermieden, die dadurch ent-
stehen, dass durch eine ungenaue Einstellung der Par-
allellage sich Material unter den Bandschuh setzen kann,
Schollen aufgeworfen werden, oder dass die bereits ab-
gefräste Fläche nicht sauber abgezogen werden kann.
[0011] Desweiteren kann der Fahrzeugführer sich auf
den eigentlichen Fräsvorgang konzentrieren und wird
nicht durch manuell durchzuführende Regelvorgänge
abgelenkt.
[0012] Die Steuerung kann zur Herstellung der Paral-
lelität des Maschinenrahmens zu der Boden- oder Ver-
kehrsfläche die Längsneigung des Maschinenrahmens
relativ zum bearbeiteten oder unbearbeiteten Boden er-
mitteln.
[0013] Die Längsneigung kann aus mindestens zwei
in Fahrtrichtung zueinander versetzten Abstandswerten
zwischen Maschinenrahmen und bearbeitetem oder un-
bearbeitetem Boden ermittelbar sein.
[0014] Die Längsneigung kann aus mindestens einem
ersten Abstandswert zwischen Maschinenrahmen und
dem bearbeiteten Boden und mindestens einem gegen-
über dem ersten in Fahrtrichtung versetzten zweiten Ab-
standswert zwischen Maschinenrahmen und unbearbei-
tetem Boden in Verbindung mit einem Messwert für die
Frästiefe ermittelbar sein.
[0015] Der erste oder der zweite Abstandswert zwi-
schen Maschinenrahmen und bearbeitetem oder unbe-
arbeitetem Boden kann aus der Position eines der auf
dem bearbeitetem  oder unbearbeitetem Boden laufen-
den Kettenlaufwerke bezogen auf den Maschinenrah-
men ermittelbar sein.
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[0016] Die Längsneigung kann aus einem ersten Ab-
standswert zwischen Maschinenrahmen und bearbeite-
tem Boden und einem zweiten Abstandswert zwischen
Maschinenrahmen und bearbeitetem Boden ermittelbar
sein, wobei der zweite Abstandswert aus der Position
der Abstreifeinrichtung oder aus der Position mindestens
eines der auf dem bearbeiteten Boden laufenden Ket-
tenlaufwerke bezogen auf den Maschinenrahmen ermit-
telbar ist.
[0017] Ein Transportband kann am Maschinenrahmen
befestigt sein, wobei ein Bandschuh das walzenseitige
Ende des Transportbands, das zum Abtransport des ab-
gefrästen Materials vorgesehen ist, aufnimmt.
[0018] Die Längsneigung kann aus mindestens einem
ersten Abstandswert zwischen Maschinenrahmen und
unbearbeitetem Boden und einem zweiten Abstandswert
zwischen Maschinenrahmen und unbearbeitetem Boden
ermittelbar sein, wobei der zweite Abstandswert aus der
Position des Bandschuhs oder aus der Position minde-
stens eines der auf dem unbearbeiteten Boden laufen-
den Kettenlaufwerke oder aus der Position mindestens
eines der Seitenschilder ermittelbar ist.
[0019] Die Abstandswerte zwischen Maschinenrah-
men und bearbeitetem oder unbearbeitetem Boden kön-
nen mit Hilfe von Wegmesssystemen ermittelbar sein.
[0020] Die Wegmesssysteme können in den Hubsäu-
len oder in den Hydraulikzylindern der Hubsäulen inte-
grierbar sein.
[0021] Die Längsneigung des Maschinenrahmens
kann bezogen auf den unbearbeiteten Boden aus dem
Relativwinkel in Fahrtrichtung zwischen einem auf dem
Boden aufliegenden Seitenschild und dem Maschinen-
rahmen ermittelbar sein.
[0022] Die Längsneigung des Maschinenrahmens
kann bezogen auf den bearbeiteten oder unbearbeiteten
Boden durch den Relativwinkel zwischen mindestens ei-
ner orthogonal zum Maschinenrahmen verlaufenden
Hubsäule und dem parallel zum Boden verlaufenden
Fahrwerk ermittelbar sein.
[0023] Die automatische Herstellung der Parallelität
des Maschinenrahmens bezogen auf den bearbeiteten
oder unbearbeiteten Boden kann durch die Steuerung
erst dann erfolgen, wenn die Steuerung eine Nachrege-
lung der Frästiefe oder eine Einstellung einer vorgege-
benen Frästiefe vornimmt.
[0024] Die Steuerung kann entscheiden, ob der Hub-
zustand der vorderen und/oder der hinteren Hubsäulen
zur Anpassung an die Frästiefe geregelt wird.
[0025] Die automatische Herstellung der Parallelität
des Maschinenrahmens bezogen auf den bearbeiteten
oder unbearbeiteten Boden kann durch die Steuerung
unabhängig von der Regelung der Frästiefe erfolgen.
[0026] Die Steuerung kann die Frästiefe der Fräswalze
in Fahrtrichtung gesehen auf beiden Seiten des Maschi-
nenrahmens unabhängig voneinander regeln.
[0027] Mindestens eine Messeinrichtung kann die auf-
grund der aktuellen Frästiefe erfolgte Anhebung einer
auf der zu bearbeiteten Boden- oder Verkehrsfläche auf-

liegenden ersten Tasteinrichtung und/oder die Absen-
kung einer zweiten Tasteinrichtung auf die Oberfläche
der Frässpur erfassen, wobei die Steuerung aus den
Messwerten der mindestens einen Messeinrichtung die
Frästiefe der Fräswalze ermittelt.
[0028] Der Hubzustand der in Fahrtrichtung hinteren
und vorderen Hubsäulen kann zur Herstellung der Par-
allelität des Maschinenrahmens zu der Boden- oder Ver-
kehrsfläche oder zu der vorgegebene Fräsebene derart
veränderbar sein, dass der Maschinenrahmen um die
Fräswalzenachse verschwenkbar ist.
[0029] Dadurch, dass die Regelung der Parallelität des
Maschinenrahmens so erfolgt, dass der Maschinenrah-
men um die Fräswalzenachse verschwenkt, wird er-
reicht, dass die Regelung der Parallelität nicht die
Frästiefen also das Fräsbild beeinflusst.
[0030] Ein Verfahren zum Herstellen der Parallelität
des Maschinenrahmens zu der Boden- oder Verkehrs-
fläche oder zu einer vorgegebenen Fräsebenen bei Stra-
ßenfräsmaschinen, bei denen mit Hilfe einer Fräswalze
eine Boden- oder Verkehrsfläche gefräst wird, indem die
Straßenfräsmaschine zum Fräsen entsprechend der vor-
gegebenen Frästiefe mit der Fräswalze abgesenkt wird,
kann das Ermitteln der Längsneigung des Maschinen-
rahmens relativ zum bearbeiteten oder unbearbeiteten
Boden durch Erfassen von Messwerten, und das auto-
matische Regeln des Hubzustandes mindestens einer in
Fahrtrichtung hinteren und/oder vorderen Hubsäule zur
Herstellung der Parallelität des Maschinenrahmens zu
der Boden- oder Verkehrsfläche oder zu der vorgegebe-
ne Fräsebene in Abhängigkeit von der Längsneigung des
Maschinenrahmens umfassen.
[0031] Es kann mindestens eine Messeinrichtung vor-
gesehen sein, die aufgrund der aktuellen Frästiefe er-
folgte Anhebung einer auf der Boden- oder Verkehrsflä-
che aufliegenden ersten Tasteinrichtung und/oder die
Absenkung einer zweiten Tasteinrichtung auf den Grund
der Frässpur erfasst. Die Steuerung kann aus den Mess-
werten der mindestens einen Messeinrichtung die
Frästiefe in Höhe der Abstreifeinrichtung der Fräswalze
oder der zweiten Tasteinrichtung ermitteln.
[0032] Dabei erfolgt die Messung vorzugsweise in Hö-
he der Abstreifeinrichtung, die dicht hinter der Fräswalze
angeordnet ist oder unmittelbar hinter der Abstreifein-
richtung im Falle einer separaten Tasteinrichtung.
[0033] Die zweite Tasteinrichtung kann aus der Ab-
streifeinrichtung bestehen.
[0034] Die Verwendung der Abstreifeinrichtung als Ab-
tasteinrichtung hat den Vorteil, dass keine Messfehler
durch Unebenheiten der Frässpur entstehen. Ein weite-
rer Vorteil besteht darin, dass die Abstreifeinrichtung an
ihrer Unterkante gegen Verschleiß geschützt ist.
[0035] Alternativ kann die Steuerung aus den Mess-
werten der mindestens einen Messeinrichtung die aktu-
elle Frästiefe der Fräswalze in Höhe der Fräswalzenach-
se ermitteln. Die erfolgt vorzugsweise mit Hilfe einer Be-
rechnung, die auch eine Schräglage des Maschinenrah-
mens berücksichtigen kann.
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[0036] Die Messeinrichtungen bestehen vorzugswei-
se aus Wegmesseinrichtungen. In einem Ausführungs-
beispiel ist vorgesehen, dass die erste Tasteinrichtung
aus mindestens  einem der beidseitig an den Stirnseiten
der Fräswalze relativ zu dem Maschinenrahmen höhen-
verstellbaren und schwenkbar angeordneten Seiten-
schildern besteht. Die Seitenschilder liegen auf der Bo-
den- oder Verkehrsfläche auf oder werden gegen diese
angepresst, so dass deren Lageveränderung relativ zu
dem Maschinenrahmen während des Betriebs eine ge-
naue Frästiefenerfassung ermöglichen, wenn zusätzlich
eine Messung der Lageveränderung einer zweiten Tast-
einrichtung in der Frässpur relativ zu dem Maschinen-
rahmen erfolgt.
[0037] Die Messeinrichtungen können mit der ersten
Tasteinrichtung und/oder der zweiten Tasteinrichtung
gekoppelte Seilzüge und Seilzugsensoren als Wegmes-
seinrichtungen aufweisen.
[0038] Auch bei Seitenschildern besteht der Vorteil,
dass diese an ihren Unterkanten verschleißgeschützt
sind.
[0039] Dabei können die Messeinrichtungen mit den
Seitenschildern und/oder der Abstreifeinrichtung gekop-
pelte Seilzüge und zugeordnete Seilzugsensoren als
Wegmesseinrichtungen aufweisen, die die Veränderung
der Lage der Seitenschilder und der Abstreifeinrichtung
relativ zu dem Maschinenrahmen messen oder die rela-
tive Verlagerung mindestens eines der Seitenschilder in
Relation zu der Abstreifeinrichtung oder der zweiten Ta-
steinrichtung.
[0040] Bevorzugt ist die Anordnung der mit den Sei-
tenschildern und der Abstreifeinrichtung gekoppelten
Seilzüge in einer in etwa in Höhe der Abstreifeinrichtung
verlaufenden im wesentlichen vertikalen Ebene quer zur
Frässpur.
[0041] Damit kann vermieden werden, dass aufgrund
einer unterschiedlichen Bezugsebene der Messung an
den Seitenschildern im Verhältnis zu der Messung an
dem Abstreifschild ein Messfehler entsteht.
[0042] Hierzu kann vorgesehen sein, dass ein Seilzug
einerseits mit der Abstreifeinrichtung und andererseits
mit mindestens einem der Seitenschilder über eine Um-
lenkrolle gekoppelt ist, derart, dass ein Seilzugsensor
unmittelbar die Frästiefe, z.B. an der Umlenkrolle, misst.
[0043] Die Messeinrichtungen können die Verlage-
rung der ersten Tasteinrichtung relativ zu der zweiten
Tasteinrichtung oder jeweils die Verlagerung der ersten
und der zweiten Tasteinrichtung relativ zu dem Maschi-
nenrahmen erfassen.
[0044] Bei einer weiteren Alternative kann vorgesehen
sein, dass die Abstreifeinrichtung an der den Seitenschil-
dern zugewandeten Seitenkanten jeweils eine Messein-
richtung aufweist, die die relative Verlagerung der Ab-
streifeinrichtung zu dem wenigstens einen benachbarten
Seitenschild oder die relative Verlagerung mindestens
eines Seitenschildes zu der Abstreifeinrichtung misst.
[0045] Nach einer weiteren alternativen Ausführungs-
form kann die Abstreifeinrichtung mindestens einen hö-

henverstellbaren, in der Abstreifeinrichtung vertikal und
linear geführten quer zur Fahrtrichtung verlaufenden Bal-
ken als erste Tasteinrichtung aufweisen, der neben der
Frässpur auf der Boden- oder Verkehrfläche aufliegt und
dessen Position relativ zu der Abstreifeinrichtung, vor-
zugsweise hinsichtlich Höhe und/oder Neigung, von der
Messeinrichtung messbar ist.
[0046] Die Seitenschilder können aufgrund der
Schwerkraft auf den Kanten der Boden-oder Verkehrflä-
che neben der von der Fräsmaschine gefrästen Frässpur
aufliegen, oder alternativ durch hydraulische Einrichtun-
gen auf die Kanten angedrückt werden.
[0047] Auch die Abstreifeinrichtung kann mit Hilfe hy-
draulischer Einrichtungen auf die Oberfläche der Fräs-
spur angedrückt werden.
[0048] Die hydraulischen Einrichtungen zum Andrük-
ken der Seitenschilder auf die Boden- oder Verkehrsflä-
che bzw. zum Andrücken der Abstreifeinrichtung auf dem
Boden der Frässpur können integrierte Wegmesssyste-
me aufweisen.
[0049] Zum Abheben oder Absenken der Seitenschil-
der und/oder der Abstreifeinrichtung können mehrere
vorzugsweise jeweils zwei Kolbenzylindereinheiten mit
integrierten Wegmesssystemen vorgesehen sein, aus
deren Wegmesssignalen die Steuerung die aktuelle
Frästiefe aus der relativen Differenz der Positionen der
Abstreifeinrichtung und der mindestens einen ersten Ta-
steinrichtung berechnet.
[0050] Die Steuerung, die die Wegmesssignale der
Messeinrichtung erhält, kann den Hubzustand der in
Fahrtrichtung hinteren Hubsäulen automatisch zur Her-
stellung der Parallelität des Maschinenrahmens zu der
Boden- oder Verkehrfläche einer gewünschten Frästiefe
regeln.
[0051] Die auf der Verkehrsfläche schwenkbar gegen-
über dem Maschinenrahmen aufliegenden Seitenschil-
der können in Fahrtrichtung mit Abstand voneinander an-
geordnete Messeinrichtungen aufweisen, wobei die
Steuerung aus der Differenz der Messsignale der Sei-
tenschilder und der Abstreifeinrichtung die Längsnei-
gung und/oder Querneigung des Maschinenrahmens zu
der Boden- oder Verkehrsfläche messen kann.
[0052] Die vorderen und/oder hinteren Hubsäulen kön-
nen ein Wegmesssystem zum Erfassen des Hubzustan-
des aufweisen. Die Steuerung, die die Wegmesssignale
der Messeinrichtung erhält, kann den Zustand aller Hub-
säulen derart regeln, dass der Maschinenrahmen eine
vorbestimmte Neigung oder einen vorbestimmten weg-
streckenabhängigen Querneigungsverlauf quer zur
Fahrtrichtung aufweist.
[0053] Vorzugsweise wird der aktuelle Sollwert für die
Frästiefe der Fräswalze mit Hilfe der vorderen Hubsäulen
eingestellt.
[0054] Der aktuelle Sollwert für die Frästiefe der Frä-
swalze kann mit Hilfe der vorderen Hubsäulen einstellbar
sein.
[0055] Die Steuerung, die die Messsignale aller Mes-
seinrichtungen Tasteinrichtungen, d.h. beispielsweise
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der Seitenschilder und/oder Abstreifeinrichtungen, und/
oder des Bandschuhs und/oder aller Hubsäulen erhält,
kann in Abhängigkeit von den Wegmesssignalen der
Messeinrichtungen und/oder von der gewünschten orts-
abhängigen Veränderung eines Sollwertes für die
Frästiefe im Verlauf der bearbeiteten Wegstrecke die
sich daraus ergebende Hubposition der Hubsäulen ein-
stellen.
[0056] Das Nullniveau der Messsignale der Messein-
richtungen (16) kann auf der ungefrästen Boden- oder
Verkehrsfläche einstellbar sein.
[0057] Jede Hubsäule kann an dem unteren Ende ei-
nen Träger für ein Rad oder ein Kettenlaufwerk aufwei-
sen, und ein Abstandssensor kann den Abstand des Trä-
gers zur Boden- und Verkehrsfläche messen und ein
Messsignal an eine Steuerung für die Hubposition der
Hubsäulen und/oder an eine Steuerung für die Frästiefe
der Fräswalze senden.
[0058] Die Fräswalze kann sich im wesentlichen über
die gesamte Arbeitsbreite des Maschinenrahmens er-
strecken.
[0059] Die Fräswalze kann höhenverstellbar in dem
Maschinenrahmen gelagert sein.
[0060] Die Steuerung kann aus den erhaltenen Weg-
messsignalen die aktuelle Frästiefe berechnen und ein
Steuersignal für die Höhenverstellung der Fräswalze er-
zeugen.
[0061] Bei einem Verfahren zum Messen der Frästiefe
bei Straßenfräsmaschinen, bei denen mit Hilfe einer Frä-
swalze eine Boden- oder Verkehrsfläche gefräst wird,
indem die Straßenfräsmaschine zum Fräsen entspre-
chend der vorgegebenen Frästiefe mit der Fräswalze ab-
gesenkt wird, bei denen ein Seitenschild auf mindestens
einer Seite neben der Frässpur auf der unbearbeiteten
Boden- und Verkehrsfläche aufgesetzt wird und bei de-
nen in die von der Fräswalze erzeugte Frässpur ein Ab-
streifschild abgesenkt wird, kann das Messen der
Frästiefe der Frässpur durch Erfassen der Messwerte
mindestens einer ersten, die Lage der unbearbeiteten
Boden- und Verkehrsfläche abtastenden Tasteinrich-
tung in Relation zu den Messwerten einer die Lage des
Grundes der Frässpur abtastenden zweiten Tasteinrich-
tung oder durch Messen der Messwerte beider Tastein-
richtungen in Relation zu dem Maschinenrahmen erfol-
gen.
[0062] Bei dem Verfahren können die Seitenkanten
neben der Frässpur von Seitenschildern niedergehalten
werden und dass mindestens eines der Seitenschilder
als erste Tasteinrichtung verwendet werden, wobei das
Abstreifschild zum Abziehen der gefrästen Oberfläche
als zweite Tasteinrichtung verwendet wird.
[0063] Bei dem Verfahren kann auch das Korrigieren
des gemessenen Frästiefenwertes in Abhängigkeit von
dem Abstand zwischen der zweiten Tasteinrichtung und
der  Drehachse der Fräswalze, wenn der Maschinenrah-
men der Straßenfräsmaschine nicht parallel zu der Bo-
den- oder Verkehrsfläche verläuft, erfolgen.
[0064] Im Folgenden werden unter Bezugnahme auf

die Zeichnungen Ausführungsbeispiele der Erfindung
näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Kaltfräse,

Fig. 2 eine an dem Abstreifschild befestigte er-
ste Tasteinrichtung,

Fig. 3 zwei Kolbenzylindereinheiten zum Anhe-
ben oder Absenken des Abstreifschildes
einer Abstreifeinrichtung,

Fig. 4 eine optische Vorrichtung zur Messung
der Wegdifferenz zwischen den Seiten-
schildern und der Abstreifeinrichtung,

Fig. 5 eine Seilzugmesseinrichtung zwischen
den Seitenschildern und der Abstreifein-
richtung,

Fig. 6 ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel,

Fig. 7 a,b,c eine schematische Darstellung des an
dem Abstreifschild der Abstreifeinrich-
tung entstehenden Messfehlers bei feh-
lender Parallelität des Maschinenrah-
mens mit der Boden- und Verkehrsfläche.

Fig. 8 ein hydraulischer Schaltplan eines bevor-
zugten Ausführungsbeispiels,

Fig. 9 eine vergrößerte Darstellung des Band-
schuhs, und

Fig. 10 eine Straßenfräsmaschine, bei der der
Maschinenrahmen nicht parallel zur Bo-
denfläche verläuft.

[0065] Die in Fig. 1 dargestellte Straßenfräsmaschine
weist einen Maschinenrahmen 4 auf, der von einem
Fahrwerk mit zwei vorderen Kettenlaufwerken 2 und min-
destens einem hinteren Kettenlaufwerk 3 getragen wird.
Die Kettenlaufwerke 2, 3  sind über Hubsäulen 12, 13
mit dem Maschinenrahmen 4 verbunden. Es versteht
sich, dass anstelle der Kettenlaufwerke 2, 3 auch Räder
verwendet werden können.
[0066] Mit Hilfe der Hubsäulen 12, 13 kann der Ma-
schinenrahmen 4 angehoben oder abgesenkt oder in ei-
ne vorgegebene Schräglage relativ zu der zu bearbei-
tenden Boden- oder Verkehrsfläche 8 gebracht werden.
Die in dem Maschinenrahmen 4 gelagerte Fräswalze 6
ist von einem Walzenkasten 9 umgeben, der in Fahrt-
richtung vorne zu einem ersten Transportband 11 offen
ist, der das gefräste Material im vorderen Bereich des
Maschinenrahmens 4 auf eine zweite Transporteinrich-
tung 13 überträgt. Die zweite Transporteinrichtung 13,
mit der das abgefräste Material zum Beispiel auf einen
Lastkraftwagen abwerfbar ist, ist in Fig. 1 wegen ihrer
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Länge nicht vollständig dargestellt. Hinter der Fräswalze
6 ist eine höhenverstellbare Abstreifeinrichtung 14 an-
geordnet, die im Betrieb mit einem Abstreifschild 15 in
die von der Fräswalze 6 erzeugte Frässpur 17 eingreift
und den Grund der Frässpur 17 abzieht, so dass sich
hinter dem Abstreifschild kein abgefrästes Material mehr
in der Frässpur 17 befindet.
[0067] Oberhalb der Fräswalze 6 ist ein Fahrstand 5
mit einem Bedienpult für den Fahrzeugführer für alle
Steuerfunktionen des Fahr- und des Fräsbetriebes an-
geordnet. Darin enthalten ist auch eine Steuereinrich-
tung 23 zum Steuern der Frästiefe der Fräswalze 6.
[0068] Die beidseitig in Nähe der Stirnseite der Fräs-
walze 6 angeordneten Seitenschilder 10 und die Abstrei-
feinrichtung 14 sind mit Messeinrichtungen 16 versehen,
die die Bestimmung der aktuellen Frästiefe in Höhe der
Abstreifeinrichtung 14 bzw. die Berechnung der Frästiefe
in Höhe der Drehachse der Fräswalze ermöglichen. Da-
bei wird die Frästiefe in einer zur Boden- oder Verkehrs-
fläche orthogonalen Ebene bestimmt, die parallel zur
Drehachse der Fräswalze verläuft und in der die Dreh-
achse liegt.
[0069] Dabei kann die Position einer ersten Tastein-
richtung, z.B. die Seitenschilder 10, auf der Boden- oder
Verkehrsfläche 8 und/oder die Absenkung einer zweiten
Tasteinrichtung, z.B. der Abstreifeinrichtung erfasst wer-
den. Vorzugsweise aus Wegmesseinrichtungen beste-
henden Messeinrichtungen 16 messen die Verlagerun-
gen  der Tasteinrichtungen z.B. der Seitenschilder 10
oder eines Balkens 20 oder des Abstreifschildes 15 in
Relation zu dem Maschinenrahmen 4 oder relativ zuein-
ander.
[0070] Das Ausführungsbeispiel der Fig. 2 zeigt einen
Balken 20 als Tasteinrichtung, der auf der Boden- oder
Verkehrsfläche 8 aufliegt und der dem Abstreifschild 15
der Abstreifeinrichtung in einem linear und orthogonal zu
der Unterkante 19 des Abstreifschildes 15 verlaufenden
Schlitz 24 geführt ist. Es versteht sich, dass auch zwei
zueinander parallele Schlitze 24 in dem Abstreifschild 15
vorgesehen sein können, oder dass der Balken 20 als
Tasteinrichtung in anderer Weise an der Abstreifeinrich-
tung 14 höhenverstellbar geführt sein kann. Die Messein-
richtung 16 in Form einer Wegmesseinrichtung erfasst
die Verschiebung des Balkens 20 in Relation zu der Ab-
streifeinrichtung 14. Im Falle von zwei mit horizontalem
Abstand voneinander verlaufenden Schlitzen 24 besteht
die Möglichkeit, sowohl die Frästiefe auf der linken Seite
der Frässpur 17 als auch auf der rechten Seite der Fräs-
spur 17 separat zu erfassen. Außerdem besteht dadurch
die Möglichkeit, eine Schräglage des Maschinenrah-
mens 4 in Relation zu der Boden- oder Verkehrsfläche
8 festzustellen.
[0071] Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel,
bei dem das Abstreifschild 15 der Abstreifeinrichtung 14
mit Hilfe von hydraulischen Einrichtungen auf- und ab-
bewegbar ist. Die hydraulischen Einrichtungen bestehen
aus Kolbenzylindereinheiten 26, 28 mit integriertem
Wegmesssystem. Dies bedeutet, dass die Kolbenzylin-

dereinheiten 26, 28 nicht nur die Hubbewegung der Ab-
streifeinrichtung ermöglichen, sondern darüber hinaus
auch ein Wegsignal erzeugen.
[0072] Wie aus Fig. 3 ersichtlich ist, sind die Kolben-
zylindereinheiten 26, 28 an einem Ende mit dem Maschi-
nenrahmen 4 gekoppelt und an dem anderen Ende mit
dem Abstreifschild 15.
[0073] Fig. 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei dem
die Relativbewegung zwischen den Seitenschildern 10
und dem Abstreifschild 15 unmittelbar gemessen wird,
um die Frästiefe der Frässpur 17 zu erfassen. Hierzu
sind beispielsweise an den Seitenschildern 10 und je-
weils gegenüberliegend an dem Abstreifschild 15 Ele-
mente 38,40 der Messeinrichtung 16 angeordnet, die die
Erfassung der relativen Verlagerung  des Abstreifschil-
des 15 in Relation zu den Seitenschildern 10 ermögli-
chen. Diese Verlagerung entspricht der Frästiefe s in Fig.
4. Beispielsweise kann eine derartige Messeinrichtung,
die die relative Verlagerung misst, aus einem optischen
System, z.B. durch Ablesen einer Skalierung mit einem
optischen Sensor, oder einem elektromagnetischen oder
induktivem System bestehen.
[0074] Alternativ kann wie in Fig. 5 gezeigt das relative
Wegmesssystem zwischen den Seitenschildern 10 und
dem Abstreifschild 15 auch aus einem Seilzug 22 in Kom-
bination mit einem Seilzugsensor 21 bestehen. Der Seil-
zug 22 ist einerseits mit dem Abstreifschild 15 der Ab-
streifeinrichtung 14 und andererseits mit mindestens ei-
nem der Seitenschilder 10 über eine Umlenkrolle 35 ge-
koppelt, so dass das Signal des Seilzugsensors 21 un-
mittelbar den aktuellen Frästiefenwert anzeigen kann.
[0075] Die Seitenschilder 10 können selbst als erste
Tasteinrichtung verwendet werden, indem ihre Lage mit
Hilfe von einem Seilzug und einem Seilzugsensor oder
mit Hilfe von Kolbenzylindereinheiten 30, 32 mit integrier-
ten Wegmesseinrichtungen in Relation zu dem Maschi-
nenrahmen 4 oder der zweiten Tasteinrichtung über-
wacht wird.
[0076] Beispielsweise können die Messeinrichtungen
auch die Verlagerung der Seitenschilder 10 in Relation
zu dem Maschinenrahmen 4 messen. Im Falle von zwei
Messeinrichtungen in Fahrtrichtung vorne und hinten der
Seitenschilder 10 besteht auch die Möglichkeit die
Längsneigung des Maschinenrahmens 4 in Relation zur
Boden- oder Verkehrsfläche 8 oder durch einen Ver-
gleich der Messwerte beider Seitenschilder 10 auf beiden
Seiten der Fräswalze 6 auch die Querneigung des Ma-
schinenrahmens 4 zu ermitteln.
[0077] Fig. 6 zeigte eine bevorzugte Ausführungsform,
bei der an beiden Seiten der Abstreifeinrichtung 15 Seil-
züge 22 mit am Maschinenrahmen 4 befestigten Seil-
zugsensoren 21 angeordnet sind. Die Seitenschilder 10
sind ebenfalls mit Seilzügen 22 und an dem Maschinen-
rahmen 4 befestigten Seilzugsensoren 21 versehen, und
zwar beiderseits der Maschine. Die Frästiefe s wird aus
der Differenz der Messwerte der Seilzugsensoren 21 für
die Seitenschilder 10 und der Seilzugsensoren 21 der
Abstreifeinrichtung 15 ermittelt. Dabei soll die Messung
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vorzugsweise  in der gleichen im wesentlichen vertikalen
Ebene erfolgen, um Messfehler zu vermeiden.
[0078] In Fign. 7a bis 7c sind die Seilzugsensoren 21
für die Seitenschilder 10 und die Abstreifschilder 14 dar-
gestellt, wobei in den Zeichnungen nur ein Seilzugsensor
21 angedeutet ist, weil die Seilzugsensoren im wesent-
lichen in der gleichen Ebene hintereinander liegen.
[0079] Fig. 7a, b, c sollen den Fall verdeutlichen, bei
dem die Boden- oder Verkehrsfläche 8 nicht parallel zum
Maschinenrahmen 4 verläuft, wobei eine Korrektur des
von den Messeinrichtungen angezeigten Frästiefen-
messwertes aufgrund eines Winkelfehlers erfolgen
muss, da durch eine Längsneigung des Maschinenrah-
mens 4 das Messsignal in Höhe des Abstreifschildes 15
oder einer zweiten Tasteinrichtung in der Nähe der Ab-
streifeinrichtung 15 verfälscht wird. Aufgrund der festste-
henden geometrischen Verhältnisse, nämlich dem Ab-
stand des Abstreifschildes 15 von der Drehachse der
Fräswalze 6 lässt sich bei Kenntnis der Winkelabwei-
chung zu der Horizontalen in Fahrtrichtung der gemes-
sene Frästiefenwert korrigieren und die aktuelle Frästiefe
in Höhe der Fräswalzenachse berechnen. Die Winkel-
abweichung in Fahrtrichtung lässt sich beispielsweise
aus der Stellung der Hubsäulen 12,13 der Kettenlaufwer-
ke 2,3 oder der Kolbenzylinder-Einheiten 30, 32 bestim-
men.
[0080] Aus den Figuren 7a bis 7c ist auch ersichtlich,
in welchem Umfang die Seitenschilder 10 relativ zum Ma-
schinenrahmen 4 schwenkbar sind. Da die Kolbenzylin-
dereinheiten 30, 32 auch mit Wegmesssystemen verse-
hen sind, können diese Messsignale zur Bestimmung
des Abstandes der Seitenschilder 10 von dem Maschi-
nenrahmen 4 alternativ zu Seilzugsensoren 21 verwen-
det werden.
[0081] Figur 7c zeigt die Position des mindestens ei-
nen Seitenschildes 10 bei bodenparalleler Position des
Maschinenrahmens 4. Das in den Figuren 7a bis 7c ge-
zeigte Abstreifschild 15 befindet sich an dem Walzenka-
sten 9, so dass der Abstand des Abstreifschildes 15 von
der Drehachse der Fräswalze 6 eindeutig bestimmbar
ist, um eine Berechnung der Frästiefenkorrektur zu er-
möglichen, wenn der Maschinenrahmen 4 nicht boden-
parallel ist.
[0082] Die Steuerung 23 kann aus den erhaltenen
Wegmesssignalen die aktuelle Frästiefe in Höhe der Frä-
swalzenachse berechnen und gegebenenfalls auch ein
Steuersignal für die Höhenverstellung der Fräswalze 6
erzeugen.
[0083] Vorzugsweise kann die Steuerung 23 den Hub-
zustand der in Fahrtrichtung vorderen und/oder hinteren,
mindestens einen Hubsäule 13 automatisch zur Herstel-
lung der Parallelität des Maschinenrahmens 4 zu der Bo-
den- oder Verkehrsfläche 8 oder zur Horizontalen oder
zu einer vorgegebenen gewünschten Fräsebene regeln.
[0084] Hierzu sind alle bisher beschriebenen Messein-
richtungen auch zur Feststellung der Winkellage oder
Längsneigung zur Regelung der Parallität des Maschi-
nenrahmens 4 zur Bodenfläche einsetzbar.

[0085] Fig. 8 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes bevorzugten Ausführungsbeispiels eines hydrauli-
schen Schaltplans einer Straßenbaumaschine 1. Den
vier Hubsäulen 12, 13 sind jeweils Stellglieder zugeord-
net, welche die Höhenverstellung der jeweiligen Hubsäu-
le 12,13 ermöglicht. Die Stellglieder sind als Arbeitszy-
linder 40, 42, 44, 46 in den Hubsäulen ausgebildet. Jeder
Arbeitszylinder 40, 42, 44, 46 weist jeweils eine erste
Arbeitskammer 48, 52, 56, 60 und eine zweite Arbeits-
kammer 50, 54, 58, 62 auf. Die jeweilige erste Arbeits-
kammer 48, 52, 56, 60 ist von der jeweiligen zweiten
Arbeitskammer 50, 54, 58, 62 durch jeweils einen Kolben
getrennt. Eine Volumenvergrößerung der jeweiligen er-
sten Arbeitskammer 48, 52, 56, 60 und eine gleichzeitige
Volumenverringerung der jeweiligen zweiten Arbeits-
kammer 50, 54, 58, 62 hat ein Ausfahren der jeweiligen
Hubsäule 12,13 und damit verbunden ein Absinken des
jeweiligen Fahrwerks zur Folge.
[0086] Der erste Arbeitszylinder 40 ist das Stellglied
für die Hubsäule vorne links, der zweite Arbeitszylinder
42 ist das Stellglied für die Hubsäule vorne rechts, der
dritte Arbeitszylinder 44 ist das Stellglied für die Hubsäule
hinten rechts und der vierte Arbeitszylinder 46 ist das
Stellglied für die Hubsäule hinten links.
[0087] Die erste Arbeitskammer 48 des ersten Arbeits-
zylinders 40 ist mit der ersten Arbeitskammer 60 des vier-
ten Arbeitszylinders 46 über eine Verbindungsleitung 68
verbunden. Die zweite Arbeitskammer 50 des ersten Ar-
beitszylinders 40 ist über eine Verbindungsleitung 64 mit
der zweiten Arbeitskammer 54 des zweiten Arbeitszylin-
ders 42 verbunden. Die erste Arbeitskammer 52 des
zweiten Arbeitszylinders 42 ist über die Verbindungslei-
tung 70 mit der ersten Arbeitskammer 56 des dritten Ar-
beitszylinders 44 verbunden. Die zweite Arbeitskammer
58 des dritten Arbeitszylinders 44 ist wiederum über die
Verbindungsleitung 66 mit der zweiten Arbeitskammer
des vierten Arbeitszylinders 46 verbunden. Die Arbeits-
zylinder 40, 42, 44, 46 bilden somit über die Verbindungs-
leitungen 64, 66, 68, 70 ein geschlossenes System, wo-
durch Fahrkomfort und Standsicherheit der Straßenbau-
maschine 1 verbessert werden.
[0088] Die Verbindungsleitung 68 ist über eine weitere
Verbindungsleitung 72 mit einem Anschluss B eines er-
sten 4/3-Wegeventils 84 verbunden. Ein 4/3-Wegeventil
weist vier Anschlüsse und drei Schaltstellungen auf. Ein
zweiter Anschluss T des ersten 4/3-Wegeventils 84 ist
über eine Verbindungsleitung 76 mit einem Anschluss T
eines zweiten 4/3-Wegventils 86 verbunden. Die Verbin-
dungsleitung 76 ist über eine Arbeitsleitung 87 mit einem
Druckmediumsumpf 80 verbunden. Ein dritter Anschluss
P des ersten 4/3-Wegeventils ist über die Verbindungs-
leitung 78 mit einem zweiten Anschluss P des zweiten
4/3-Wegeventils 86 verbunden. Es ist ferner eine Arbeits-
leitung 79 mit der Verbindungsleitung 78 verbunden, wo-
bei in der Arbeitsleitung 79 eine Ölpumpe vorgesehen
ist. Die Arbeitsleitung 79 mündet am anderen Ende eben-
falls in den Druckmediumsumpf 80.
[0089] Ein dritter Anschluss B des zweiten 4/3-Weg-
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ventils 86 ist über eine Verbindungsleitung 77 mit der
Verbindungsleitung 70 verbunden. Ein vierter Anschluss
A des ersten 4/3-Wegeventils 84 ist über die Verbin-
dungsleitung 96 mit einem vierten Anschluss A des zwei-
ten 4/3-Wegeventils 86 verbunden.
[0090] Ferner ist die Verbindungsleitung 64 über die
Verbindungsleitung 75 mit einem Anschluss eines 2/2-
Wegeventils 94 (zwei Anschlüsse, zwei Schaltstellun-
gen) verbunden. Der zweite Anschluss des ersten 2/2-
Wegeventils 94 ist für die Verbindungsleitung 98 mit ei-
nem Anschluss eines Rückschlagventils 92 verbunden.
Der andere Anschluss des Rückschlagventils 92 ist über
die Verbindungsleitung 81 mit der Verbindungsleitung 96
verbunden. Das Rückschlagventil 92 ist für  Fluidströme
von der Verbindungsleitung 81 zu der Verbindungslei-
tung 98 gesperrt.
[0091] Die Verbindungsleitung 96 ist außerdem über
die Verbindungsleitung 83 mit einem Anschluss eines
weiteren Rückschlagventil 90 verbunden. Der andere
Anschluss des Rückschlagventils 90 ist über die Verbin-
dungsleitung 100 mit einem Anschluss eines weiteren
2/2-Wegeventils 88 verbunden. Der andere Anschluss
des 2/2-Wegeventils 88 ist über die Verbindungsleitung
74 mit der Verbindungsleitung 66 verbunden. Das Rück-
schlagventil 90 sperrt Fluidströme von der Verbindungs-
leitung 100 zur Verbindungsleitung 83.
[0092] Die Steuerung 23 regelt durch Stellen der zwei
4/3-Wegeventile das Verstellen der Arbeitszylinder 40,
42, 44, 46 und damit das Aus- bzw. Einfahren der Hub-
säulen 12,13. Durch das Aus- bzw. Einfahren der Hub-
säulen 12,13 wird die Frästiefe eingestellt. Bei einer Aus-
führungsform kann die Frästiefe der Fräswalze 6 in Fahrt-
richtung gesehen auf beiden Seiten des Maschinenrah-
mens 4 unabhängig voneinander geregelt werden, da
nur die linken Arbeitszylinder 40, 46 oder die rechten
Arbeitszylinder 42, 44 verfahren werden können.
[0093] Die Steuerung 23 regelt die Parallelität des Ma-
schinenrahmens 4 zu der Boden-oder Verkehrsfläche 8
bei dem bevorzugten Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 8
erst dann, wenn die Steuerung 23 eine Nachregelung
der Frästiefe oder einer Einstellung einer vorgegebenen
Frästiefe vornimmt. Die Steuerung 23 entscheidet durch
entsprechendes Stellen der zwei 2/2-Wegeventile 94,
88, ob die vorderen Arbeitszylinder 40, 42 und damit die
vorderen Hubsäulen 12 oder die hinteren Arbeitszylinder
44, 46 und damit die hinteren Hubsäulen 13 verstellt wer-
den. Das Herstellen der Parallelität des Maschinenrah-
mens 4 zu der Boden - oder Verkehrsfläche 8 wird daher
nicht aktiv durch die Steuerung 23 geregelt, sondern pas-
siv, dadurch geregelt, dass bei einer aktuell erfolgenden
Nachregelung der Frästiefe oder einer neuen Sollwert-
Einstellung einer vorgegebenen Frästiefe entschieden
wird, ob die dafür über die beiden 4/3-Wegeventile 84,
86 fließende Ölmenge in die vorderen Arbeitszylinder 40,
42 und damit die vorderen Hubsäulen 12 oder die hinte-
ren Arbeitszylinder 44, 46 und damit die hinteren Hub-
säulen 13 geleitet wird. Alternativ kann die Ölmenge so-
wohl in die vordere als auch in  die hinteren Arbeitszy-

linder 40, 42, 44, 46 gleichzeitig geleitet werden, wodurch
die vorderen und die hinteren Hubsäulen 12, 13 verstellt
werden.
[0094] Fig. 9 zeigt die Anordnung eines Bandschuhs
122 in größerem Maßstab. Am Maschinenrahmen 4 ist
ein Bandschuh 122 höhenverstellbar befestigt. Zur Hö-
henverstellung des Bandschuhs 122 ist eine an dem Ma-
schinenrahmen 4 befestigte Kolben-Zylindereinheit 108
vorgesehen. Mit Hilfe dieser Kobenzylindereinheit kann
der Bandschuh in Vertikalrichtung angehoben werden,
um beispielsweise Hindernisse zu überwinden. Der
Bandschuh 122 besitzt auf der Unterseite Bodenkontakt.
Bei Erhöhung der Frästiefe stellt sich die Position des
Bandschuhs 122 durch den Bodenkontakt selbständig
ein.
[0095] Der Bandschuh 122 nimmt das fräswalzensei-
tige Ende der Fördereinrichtung 102 auf. Die Lagerung
des hinteren Endes der Fördereinrichtung 102 ist ein Fix-
punkt zwischen Bandschuh 122 und Fördereinrichtung
102. Am vorderen Ende des Bandschuhs 122 sind beid-
seitig Verbindungsstreben 128 vorgesehen, die eine
Schwenkbewegung des Bandschuhs 122 relativ zur För-
dereinrichtung 102 verhindern. Die Fördereinrichtung
besteht vorzugsweise aus einem Transportband 11.
[0096] Der Bandschuh 122 besteht aus einem boden-
parallelen Rost 120, der als Niederhalter und als Gleit-
schuh dient. Der Rost 120 besteht aus mehreren parallel
zur Fahrtrichtung ausgerichteten Roststäben. Seitlich
wird der Rost 120 durch vertikale Seitenwände 124 be-
grenzt. Am hinteren Ende des Bandschuhs 122 erstreckt
sich ein Frontbereich 126 in etwa parallel zum Transport-
band 11 der Fördereinrichtung 102. Am hinteren Ende
des Bandschuhs ist ein Schutzschild 121 zum Schutz
des Transportbandes 11 angeordnet, das verhindert,
dass das Transportband 11 durch scharfkantiges Mate-
rial beschädigt wird. Ein geringfügig in Fahrtrichtung ge-
neigtes Schild 118 ist im oberen Bereich U-förmig aus-
gespart, um eine Durchtrittsöffnung für das abgearbeite-
te Material zu bilden.
[0097] Es können Wegmesssysteme, wie z.B. Ultra-
schallsensoren oder Seilzugsensoren an dem Band-
schuh 122 direkt befestigt sein, oder in der Kolben-Zy-
lindereinheit 108 integriert sein. Mit Hilfe der Weg-
messsysteme an dem Bandschuh 122 können die Ab-
standswerte zwischen dem Maschinenrahmen 4 und
dem unbearbeiteten Boden ermittelt werden.
[0098] In Fig. 10 ist eine Straßenfräsmaschine 1 dar-
gestellt, deren Maschinenrahmen 4 nicht parallel zu der
Bodenoberfläche 8 ausgerichtet ist. Die Hubsäulen
12,13 sind am unteren Ende in Gelenken 43 an den je-
weiligen Kettenlaufwerken 2,3 gelagert. Zur Bestimmung
der Längsneigung des Maschinenrahmens bezogen auf
die Bodenoberfläche 8 können Drehwinkelsensoren an
den Gelenken 43 vorgesehen sein, die den Relativwinkel
zwischen den zu dem Maschinenrahmen 4 orthogonal
verlaufenden Hubsäulen 12,13 und den parallel auf der
Bodenoberfläche verlaufenden Kettenlaufwerken 12,13
erfassen. Alternativ kann auch eines der Seitenschilder
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10 einen Drehwinkelsensor aufweisen, der den Relativ-
winkel zwischen dem parallel auf der Bodenoberfläche
8 aufliegenden Seitenschild 10 und dem Maschinenrah-
men 4 erfasst.
[0099] Nach einer weiteren Ausführungsform kann
auch vorgesehen sein, dass zwei mit Abstand voneinan-
der in Längsrichtung der Straßenfräsmaschine angeord-
nete Messeinrichtung, z.B. mit den Kolben-Zylinderein-
heiten 30, 32 gekoppelte Messeinrichtungen die Längs-
neigung des Maschinenrahmens 4 erfassen.

1. Selbstfahrende Straßenfräsmaschine (1), insbe-
sondere Kaltfräse, mit

- einem Fahrwerk, das den Maschinenrahmen (4)
über Hubsäulen (12,13) trägt,

- einer an dem Maschinenrahmen (4) gelagerten
Fräswalze (6) zum Bearbeiten einer Bodenflä-
che (8) - oder Verkehrsfläche (8),

- höhenverstellbaren Seitenschildern (10) als
Kantenschutz, die auf der zu bearbeitenden Bo-
denfläche (8) - oder Verkehrsfläche (8) auflie-
gen,

- einer höhenverstellbaren Abstreifeinrichtung
(14), die in Fahrtrichtung hinter der Fräswalze
(6) angeordnet ist und im Betrieb in die von der
Fräswalze (6) erzeugte Frässpur (17) absenk-
bar ist, und

- einer Steuerung (23) zum Regeln der Frästiefe
der Fräswalze (6), wobei die Steuerung (23) aus
Messwerten mindestens einer Messeinrichtung
(16) die Frästiefe der Fräswalze (6) ermittelt,
dadurch gekennzeichnet,dass die Steuerung
(23) den Hubzustand mindestens einer in Fahrt-
richtung hinteren und/oder vorderen Hubsäule
(12,13) automatisch zur Herstellung der Paral-
lelität des Maschinenrahmens (4) zu der Boden-
fläche (8) -  oder Verkehrsfläche (8) oder zu einer
vorgegebenen Fräsebene regelt.

2. Straßenfräsmaschine nach Ziffer 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerung (23) zur Herstel-
lung der Parallelität des Maschinenrahmens (4) zu
der Bodenfläche (8) - oder Verkehrsfläche (8) die
Längsneigung des Maschinenrahmens (4) relativ
zur bearbeiteten oder unbearbeiteten Bodenfläche
(8) ermittelt.

3. Straßenfräsmaschine nach Ziffer 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Längsneigung aus minde-
stens zwei in Fahrtrichtung zueinander versetzten
Abstandswerten zwischen Maschinenrahmen (4)
und bearbeiteter oder unbearbeiteter Bodenfläche
(8) ermittelbar ist.

4. Straßenfräsmaschine nach Ziffer 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Längsneigung aus minde-
stens einem ersten Abstandswert zwischen Maschi-

nenrahmen (4) und der bearbeiteten Bodenfläche
(8) und mindestens einem gegenüber dem ersten in
Fahrtrichtung versetzten zweiten Abstandswert zwi-
schen Maschinenrahmen (4) und unbearbeiteter Bo-
denfläche (8) in Verbindung mit einem Messwert für
die Frästiefe ermittelbar ist.

5. Straßenfräsmaschine nach Ziffer 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste oder der zwei-
te Abstandswert zwischen Maschinenrahmen (4)
und bearbeiteter oder unbearbeiteter Bodenfläche
(8) aus der Position eines der auf der bearbeiteten
oder unbearbeiteten Bodenfläche (8) laufenden Ket-
tenlaufwerke bezogen auf den Maschinenrahmen
(4) ermittelbar ist.

6. Straßenfräsmaschine nach Ziffer 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Längsneigung aus
einem ersten Abstandswert zwischen Maschinen-
rahmen (4) und bearbeiteter Bodenfläche (8) und
einem zweiten Abstandswert zwischen Maschinen-
rahmen (4) und bearbeiteter Bodenfläche (8) ermit-
telbar ist, wobei der zweite Abstandswert aus der
Position der Abstreifeinrichtung oder aus der Positi-
on mindestens eines der auf der bearbeiteten Bo-
denfläche (8) laufenden Kettenlaufwerke bezogen
auf den Maschinenrahmen (4) ermittelbar ist.

7. Straßenfräsmaschine nach einem der Ziffern 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Transportband
(11) am Maschinenrahmen (4) befestigt ist, wobei
ein Bandschuh (122) das walzenseitige Ende des
Transportbands (11), das zum Abtransport des ab-
gefrästen Materials vorgesehen ist, aufnimmt.

8. Straßenfräsmaschine nach Ziffer 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Längsneigung aus minde-
stens einem ersten Abstandswert zwischen Maschi-
nenrahmen (4) und unbearbeiteter Bodenfläche (8)
und einem zweiten Abstandswert zwischen Maschi-
nenrahmen (4) und unbearbeiteter Bodenfläche (8)
ermittelbar ist, wobei der zweite Abstandswert aus
der Position des Bandschuhs (122) oder aus der Po-
sition mindestens eines der auf dem unbearbeiteten
Bodenfläche (8) laufenden Kettenlaufwerke (2) oder
aus der Position mindestens eines der Seitenschil-
der (10) ermittelbar ist.

9. Straßenfräsmaschine nach einem der Ziffern 3 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Abstandswerte
zwischen Maschinenrahmen (4) und bearbeiteter
oder unbearbeiteter Bodenfläche (8) mit Hilfe von
Wegmesssystemen ermittelbar sind.

10. Straßenfräsmaschine nach Ziffer 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wegmesssysteme in den
Hubsäulen (12,13) oder in den Hydraulikzylindern
der Hubsäulen (12,13) integrierbar sind.
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11. Straßenfräsmaschine nach Ziffer 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Längsneigung des Maschi-
nenrahmens (4) bezogen auf die unbearbeitete Bo-
denfläche (8) aus dem Relativwinkel in Fahrtrichtung
zwischen einem auf der Bodenfläche (8) aufliegen-
den Seitenschild und dem Maschinenrahmen (4) er-
mittelbar ist.

12. Straßenfräsmaschine nach Ziffer 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Längsneigung des Maschi-
nenrahmens (4) bezogen auf die bearbeitete oder
unbearbeitete Bodenfläche (8) durch den Relativ-
winkel zwischen mindestens einer orthogonal zum
Maschinenrahmen (4) verlaufenden  Hubsäule
(12,13) und dem parallel zur Bodenfläche (8) verlau-
fenden Fahrwerk (2) ermittelbar ist.

13. Straßenfräsmaschine nach einem der Ziffern 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die automa-
tische Herstellung der Parallelität des Maschinen-
rahmens (4) bezogen auf die bearbeitete oder un-
bearbeitete Bodenfläche (8) durch die Steuerung
(23) erst dann erfolgt, wenn die Steuerung (23) eine
Nachregelung der Frästiefe oder eine Einstellung ei-
ner vorgegebenen Frästiefe vornimmt.

14. Straßenfräsmaschine nach Ziffer 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuerung (23) entschei-
det, ob der Hubzustand der vorderen und/oder der
hinteren Hubsäulen (12,13) zur Anpassung an die
Frästiefe geregelt wird.

15. Straßenfräsmaschine nach einem der Ziffern 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die automa-
tische Herstellung der Parallelität des Maschinen-
rahmens (4) bezogen auf die bearbeiteten oder un-
bearbeiteten Bodenfläche (8) durch die Steuerung
(23) unabhängig von der Regelung der Frästiefe er-
folgt.

16. Straßenfräsmaschine nach einem der Ziffern 1
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung
(23) die Frästiefe der Fräswalze (6) in Fahrtrichtung
gesehen auf beiden Seiten des Maschinenrahmens
(4) unabhängig voneinander regelt.

17. Straßenfräsmaschine nach einem der Ziffern 1
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
eine Messeinrichtung (16) die aufgrund der aktuellen
Frästiefe erfolgte Anhebung einer auf der zu bear-
beiteten Bodenfläche (8) - oder Verkehrsfläche (8)
aufliegenden ersten Tasteinrichtung und/oder die
Absenkung einer zweiten Tasteinrichtung auf die
Oberfläche der Frässpur (17) erfasst, wobei die
Steuerung (23) aus den Messwerten der mindestens
einen Messeinrichtung (16) die Frästiefe der Fräs-
walze (6) ermittelt.

18. Straßenfräsmaschine nach Ziffer 17, dadurch
gekennzeichnet, dass die zweite Tasteinrichtung
aus der Abstreifeinrichtung (14) besteht.

19. Straßenfräsmaschine nach Ziffer 17 oder 18, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Tasteinrich-
tung aus mindestens einem der beidseitig an den
Stirnseiten der Fräswalze (6) relativ zu dem Maschi-
nenrahmen (4) höhenverstellbar und schwenkbar
angeordneten Seitenschilder (10) oder dem Band-
schuh (122) besteht.

20. Straßenfräsmaschine nach einem der Ziffern 17
bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Messein-
richtungen (16) die Verlagerung der ersten Tastein-
richtung relativ zu der zweiten Tasteinrichtung erfas-
sen oder jeweils die Verlagerung der ersten und der
zweiten Tasteinrichtung relativ zu dem Maschinen-
rahmen (4).

21. Straßenfräsmaschine nach Ziffer 1 bis 20, da-
durch gekennzeichnet, dass hydraulische Einrich-
tungen zum Anheben oder Absenken der Seiten-
schilder (10) und/oder der Abstreifeinrichtung (14)
und/oder des Bandschuhs vorgesehen sind, wobei
die hydraulischen Einrichtungen aus Kolben-Zylin-
dereinheiten (26,28) mit integriertem Wegmesssy-
stem bestehen.

22. Straßenfräsmaschine nach Ziffer 21, dadurch
gekennzeichnet, dass zum Anheben oder Absenken
der Seitenschilder (10) und/ oder der Abstreifeinrich-
tung (14) und/ oder des Bandschuhs mehrere, vor-
zugsweise jeweils zwei, Kolben- Zylindereinheiten
(26, 28, 30, 32) mit integrierten Wegmesssystemen
vorgesehen sind, aus deren Wegmesssignalen in
Relation zu dem Maschinenrahmen (4) die Steue-
rung (23) die aktuelle Frästiefe berechnet.

23. Straßenfräsmaschine nach einem der Ziffern 1
bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die auf der
Bodenfläche (8) - oder Verkehrsfläche (8) schwenk-
bar gegenüber dem Maschinenrahmen (4) auflie-
genden Seitenschilder (10) zwei in Fahrtrichtung mit
Abstand voneinander angeordnete Messeinrichtun-
gen (16a,16b) aufweisen und dass die Steuerung
(23) aus der Differenz der Messsignale der Seiten-
schilder (10) die Längsneigung  und/oder Quernei-
gung des Maschinenrahmen (4) zu der Bodenfläche
(8) - oder Verkehrsfläche (8) misst.

24. Straßenfräsmaschine nach Ziffer 1 bis 23, da-
durch gekennzeichnet, dass die vorderen und/oder
hinteren Hubsäulen (12,13) ein Wegmess-system
zum Erfassen des Hubzustandes aufweisen.

25. Straßenfräsmaschine nach einem der Ziffern 1
bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung
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(23), die die Wegmesssignale der Messeinrichtun-
gen (16) erhält, den Hubzustand aller Hubsäulen
(12,13) derart regelt, dass der Maschinenrahmen (4)
eine vorbestimmte Querneigung oder einen vorbe-
stimmten wegstreckenabhängigen Querneigungs-
verlauf quer zur Fahrtrichtung aufweist.

26. Straßenfräsmaschine nach einem der Ziffern 1
bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass das Nullni-
veau der Messsignale der Messeinrichtungen (16)
auf der ungefrästen Bodenfläche (8) - oder Verkehrs-
fläche (8) einstellbar ist.

27. Straßenfräsmaschine nach einem der Ziffern 1
bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass die Fräswalze
höhenverstellbar in dem Maschinenrahmen (4) ge-
lagert ist.

28. Straßenfräsmaschine nach einem der Ziffern 1
bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung
(23) aus den erhaltenen Wegmesssignalen die ak-
tuelle Frästiefe berechnet und ein Steuersignal für
die Höhenverstellung der Fräswalze (6) erzeugt.

29. Straßenfräsmaschine nach einem der Ziffern 1
bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass der Hubzu-
stand der in Fahrtrichtung hintern und/oder vorderen
Hubsäulen (13) zur Herstellung der Parallelität des
Maschinenrahmens (4) zu der Bodenfläche (8) - oder
Verkehrsfläche (8) oder zu der vorgegebene Frä-
sebene derart veränderbar ist, dass der Maschinen-
rahmen (4) um die Fräswalzenachse verschwenkbar
ist.

30. Verfahren zum Herstellen der Parallelität des
Maschinenrahmens (4) zu der Bodenfläche (8) - oder
Verkehrsfläche (8) oder zu einer vorgegebenen Frä-
sebenen bei Straßenfräsmaschinen (1), bei denen
mit Hilfe einer Fräswalze (6) eine Bodenfläche (8) -
oder Verkehrsfläche (8) gefräst wird, indem die Stra-
ßenfräsmaschine (1) zum Fräsen entsprechend der
vorgegebenen Frästiefe mit der Fräswalze (6) abge-
senkt wird, Bodenfläche (8) gekennzeichnet durch

- das Ermitteln der Längsneigung des Maschi-
nenrahmens (4) relativ zum bearbeiteten oder
unbearbeiteten Bodenfläche (8) durch Erfassen
von Messwerten, und

- das automatische Regeln des Hubzustandes
mindestens einer in Fahrtrichtung hinteren und/
oder vorderen Hubsäule (12,13) zur Herstellung
der Parallelität des Maschinenrahmens (4) zu
der Bodenfläche (8)

- oder Verkehrsfläche (8) oder zu der vorgegebe-
ne Fräsebene in Abhängigkeit von der Längs-
neigung des Maschinenrahmens (4).
Bodenfläche (8)

31. Verfahren nach Ziffer 30, dadurch gekennzeich-
net, dass die automatische Regelung des Hubzu-
standes der in Fahrtrichtung hinteren und/oder vor-
deren Hubsäulen (12,13) zur Herstellung der Paral-
lelität des Maschinenrahmens (4) zu der Bodenflä-
che (8) - oder Verkehrsfläche (8) oder zu der vorge-
gebene Fräsebene erst dann erfolgt, wenn eine
Nachregelung der Frästiefe oder eine Einstellung ei-
ner neu vorgegebenen Frästiefe vorgenommen
wird.

32. Verfahren nach Ziffer 31, dadurch gekennzeich-
net, dass durch die Steuerung (23) entschieden wird,
ob der Hubzustand der vorderen und/oder der hin-
teren Hubsäulen (12,13) zur Anpassung an die
Frästiefe geregelt wird.

33. Verfahren nach einem der Ziffern 30 bis 32, da-
durch gekennzeichnet, dass das Messen der
Frästiefe der Frässpur (17) durch Erfassen der
Messwerte mindestens einer ersten, die Lage der
unbearbeiteten Bodenfläche (8) - und Verkehrsflä-
che (8) abtastenden Tasteinrichtung in Relation zu
den Messwerten einer die Lage des Grundes der
Frässpur (17) abtastenden  zweiten Tasteinrichtung
oder durch Messen der Messwerte beider Tastein-
richtungen in Relation zu dem Maschinenrahmen (4)
erfolgt.

34. Verfahren nach Ziffer 33, dadurch gekennzeich-
net, dass die Regelung zur Herstellung der Paralle-
lität des Maschinenrahmens (4) zu der Bodenfläche
(8) - oder Verkehrsfläche (8) oder zu der vorgege-
bene Fräsebene unabhängig von Regelung der
Frästiefe erfolgt.

35. Verfahren nach einem der Ziffern 30 bis 34, da-
durch gekennzeichnet, dass die Frästiefe der Fräs-
walze (6) in Fahrtrichtung gesehen auf beiden Seiten
des Maschinenrahmens (4) unabhängig voneinan-
der geregelt wird.

36. Verfahren nach einem der Ziffern 30 bis 35, da-
durch gekennzeichnet, dass der Hubzustand der in
Fahrtrichtung hintern und/oder vorderen Hubsäulen
(13) zur Herstellung der Parallelität des Maschinen-
rahmens (4) zu der Bodenfläche (8) - oder Verkehrs-
fläche (8) oder zu der vorgegebene Fräsebene der-
art verändert wird, dass der Maschinenrahmen (4)
um die Fräswalzenachse verschwenkt wird.

Patentansprüche

1. Selbstfahrende Straßenbaumaschine (1), insbeson-
dere Kaltfräse oder Recycler, mit

- einem Fahrwerk, das den Maschinenrahmen
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(4) über Hubsäulen (12,13) trägt,
- einer an dem Maschinenrahmen (4) gelagerten
Fräswalze (6) zum Bearbeiten einer Boden-
oder Verkehrsfläche (8),
- höhenverstellbaren Seitenschildern (10) an
den Stirnseiten der Fräswalze (6), die auf der
zu bearbeitenden Boden- oder Verkehrsfläche
(8) aufliegen,
- einer höhenverstellbaren Abstreifeinrichtung
(14), die in Fahrtrichtung hinter der Fräswalze
(6) angeordnet ist und im Betrieb in die von der
Fräswalze (6) erzeugte Frässpur (17) absenk-
bar ist, und
- eine Steuerungseinrichtung (23)
dadurch gekennzeichnet,dass
die Steuerungseinrichtung (23) den Hubzu-
stand mindestens einer in Fahrtrichtung hinte-
ren und/oder vorderen Hubsäule (12,13) auto-
matisch zur Herstellung der Parallelität des Ma-
schinenrahmens (4) zu der Boden-oder Ver-
kehrsfläche (8) oder zu einer vorgegebenen
Fräsebene regelt.

2. Straßenfräsmaschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuerungseinrichtung
(23) zur Herstellung der Parallelität des Maschinen-
rahmens (4) zu der Boden- oder Verkehrsfläche (8)
die Längsneigung des Maschinenrahmens (4) relativ
zur bearbeiteten oder unbearbeiteten Boden- oder
Verkehrsfläche (8) oder der vorgegebenen Fräsebe-
ne ermittelt.

3. Straßenfräsmaschine nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Längsneigung aus min-
destens zwei in Fahrtrichtung zueinander versetzten
Abstandswerten zwischen Maschinenrahmen (4)
und bearbeiteter oder unbearbeiteter Boden- oder
Verkehrsfläche (8) oder der vorgegebenen Fräsebe-
ne ermittelbar ist.

4. Straßenfräsmaschine nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Längsneigung aus min-
destens einem ersten Abstandswert zwischen Ma-
schinenrahmen (4) und der bearbeiteten Boden-
oder Verkehrsfläche (8) und mindestens einem ge-
genüber dem ersten in Fahrtrichtung versetzten
zweiten Abstandswert zwischen Maschinenrahmen
(4) und unbearbeiteter Boden- oder Verkehrsfläche
(8) in Verbindung mit einem Messwert für die Frästie-
fe ermittelbar ist.

5. Straßenfräsmaschine nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste oder der
zweite Abstandswert zwischen Maschinenrahmen
(4) und bearbeiteter oder unbearbeiteter Boden-
oder Verkehrsfläche (8) aus der Position eines der
auf der bearbeiteten oder unbearbeiteten Boden-
oder Verkehrsfläche (8) laufenden Kettenlaufwerke

bezogen auf den Maschinenrahmen (4) ermittelbar
ist.

6. Straßenfräsmaschine nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Längsneigung
aus einem ersten Abstandswert zwischen Maschi-
nenrahmen (4) und bearbeiteter Boden-oder Ver-
kehrsfläche (8) und einem zweiten Abstandswert
zwischen Maschinenrahmen (4) und bearbeiteter
Boden-oder Verkehrsfläche (8) ermittelbar ist, wobei
der zweite Abstandswert aus der Position der Ab-
streifeinrichtung oder aus der Position mindestens
eines der auf der bearbeiteten Boden- oder Ver-
kehrsfläche (8) laufenden Kettenlaufwerke bezogen
auf den Maschinenrahmen (4) ermittelbar ist.

7. Straßenfräsmaschine nach einem der Ansprüche 2
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein Trans-
portband (11) am Maschinenrahmen (4) befestigt ist,
wobei ein Bandschuh (122) das walzenseitige Ende
des Transportbands (11), das zum Abtransport des
abgefrästen Materials vorgesehen ist, aufnimmt,
und dass die Längsneigung aus mindestens einem
ersten Abstandswert zwischen Maschinenrahmen
(4) und unbearbeiteter Bodenfläche (8) und einem
zweiten Abstandswert zwischen Maschinenrahmen
(4) und unbearbeiteter Bodenfläche (8) ermittelbar
ist, wobei der  zweite Abstandswert aus der Position
des Bandschuhs (122) oder aus der Position minde-
stens eines der auf dem unbearbeiteten Bodenflä-
che (8) laufenden Kettenlaufwerke (2) oder aus der
Position mindestens eines der Seitenschilder (10)
ermittelbar ist.

8. Straßenfräsmaschine nach einem der Ansprüche 3
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
standswerte zwischen Maschinenrahmen (4) und
bearbeiteter oder unbearbeiteter Boden- oder Ver-
kehrsfläche (8) mit Hilfe von Wegmesssystemen er-
mittelbar sind, wobei vorzugsweise die Wegmesssy-
steme in den Hubsäulen (12,13) oder in den Hydrau-
likzylindern der Hubsäulen (12,13) integrierbar sind
oder aus hydraulischen Einrichtungen aus Kolben-
Zylindereinheiten (26,28) mit integriertem Weg-
messsystem zum Anheben oder Absenken der Sei-
tenschilder (10) und/oder der Abstreifeinrichtung
(14) und/oder des Bandschuhs bestehen.

9. Straßenfräsmaschine nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Längsneigung des Ma-
schinenrahmens (4) bezogen auf die unbearbeitete
Boden- oder Verkehrsfläche (8) aus dem Relativwin-
kel in Fahrtrichtung zwischen einem auf der Boden-
oder Verkehrsfläche (8) aufliegenden Seitenschild
und dem Maschinenrahmen (4) ermittelbar ist, oder
dass die Längsneigung des Maschinenrahmens (4)
bezogen auf die bearbeitete oder unbearbeitete Bo-
den- oder Verkehrsfläche (8) durch den Relativwin-
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kel zwischen mindestens einer orthogonal zum Ma-
schinenrahmen (4) verlaufenden Hubsäule (12,13)
und dem parallel zur Boden- oder Verkehrsfläche (8)
verlaufenden Fahrwerk (2) ermittelbar ist.

10. Straßenfräsmaschine nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Steue-
rungseinrichtung (23) aus Messwerten mindestens
einer Messeinrichtung (16) die Frästiefe der Fräs-
walze (6) ermittelt, und die automatische Herstellung
der Parallelität des Maschinenrahmens (4) bezogen
auf die bearbeitete oder unbearbeitete Boden- oder
Verkehrsfläche (8) oder auf die vorgegebene Frä-
sebene durch die Steuerungseinrichtung (23) erst
dann erfolgt, wenn die Steuerungseinrichtung (23)
eine Nachregelung der Frästiefe oder eine Einstel-
lung einer vorgegebenen Frästiefe vornimmt.

11. Straßenfräsmaschine nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuerungseinrichtung
(23) entscheidet, ob der Hubzustand der vorderen
und/oder der hinteren Hubsäulen (12,13) zur Anpas-
sung an die Frästiefe geregelt wird.

12. Straßenfräsmaschine nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die automa-
tische Herstellung der Parallelität des Maschinen-
rahmens (4) bezogen auf die bearbeiteten oder un-
bearbeiteten Bodenfläche (8) oder auf die vorgege-
bene Fräsebene durch die Steuerungseinrichtung
(23) unabhängig von der Regelung der Frästiefe er-
folgt.

13. Straßenfräsmaschine nach einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die auf der
Boden- oder Verkehrsfläche (8) schwenkbar gegen-
über dem Maschinenrahmen (4) aufliegenden Sei-
tenschilder (10) zwei in Fahrtrichtung mit Abstand
voneinander angeordnete Messeinrichtungen (16a,
16b) aufweisen und dass die Steuerung (23) aus der
Differenz der Messsignale der Seitenschilder (10)
die Längsneigung des Maschinenrahmen (4) zu der
Boden- oder Verkehrsfläche (8) misst.

14. Straßenfräsmaschine nach einem der Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Hubzu-
stand der in Fahrtrichtung hinteren und/oder vorde-
ren Hubsäulen (13) zur Herstellung der Parallelität
des Maschinenrahmens (4) zu der Bodenfläche (8)
- oder Verkehrsfläche (8) oder zu der vorgegebene
Fräsebene derart veränderbar ist, dass der Maschi-
nenrahmen (4) um die Fräswalzenachse ver-
schwenkbar ist.

15. Verfahren zum Herstellen der Parallelität des Ma-
schinenrahmens (4) zu einer Boden- oder Verkehrs-
fläche (8) oder zu einer vorgegebenen Fräsebene
bei Straßenbaumaschinen (1), bei denen mit Hilfe

einer Fräswalze (6) eine Boden- oder Verkehrsflä-
che (8) gefräst wird, indem die Straßenbaumaschine
(1) zum Fräsen entsprechend einer vorgegebenen
Frästiefe mit der Fräswalze (6) abgesenkt wird,
gekennzeichnet durch

- das Ermitteln der Längsneigung des Maschi-
nenrahmens (4) relativ zur  bearbeiteten oder
unbearbeiteten Boden- oder Verkehrsfläche (8)
durch Erfassen von Messwerten, und
- das automatische Regeln des Hubzustandes
mindestens einer in Fahrtrichtung hinteren und/
oder vorderen Hubsäule (12,13) zur Herstellung
der Parallelität des Maschinenrahmens (4) zu
der Boden- oder Verkehrsfläche (8) oder zu der
vorgegebenen Fräsebene in Abhängigkeit von
der Längsneigung des Maschinenrahmens (4).

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die automatische Regelung des
Hubzustandes der in Fahrtrichtung hinteren und/
oder vorderen Hubsäulen (12,13) zur Herstellung
der Parallelität des Maschinenrahmens (4) zu der
Boden- oder Verkehrsfläche (8) oder zu der vorge-
gebenen Fräsebene erst dann erfolgt, wenn eine
Nachregelung der Frästiefe oder eine Einstellung ei-
ner neu vorgegebenen Frästiefe vorgenommen
wird.

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch die Steuerung (23) entschie-
den wird, ob der Hubzustand der vorderen und/oder
der hinteren Hubsäulen (12,13) zur Anpassung an
die Frästiefe geregelt wird.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass die Regelung zur au-
tomatischen Herstellung der Parallelität des Maschi-
nenrahmens (4) zu der Boden- oder Verkehrsfläche
(8) oder zu der vorgegebene Fräsebene unabhängig
von Regelung der Frästiefe erfolgt.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, dass der Hubzustand der
in Fahrtrichtung hinteren und/oder vorderen Hub-
säulen (13) zur Herstellung der Parallelität des Ma-
schinenrahmens (4) zu der Boden- oder Verkehrs-
fläche (8) oder zu der vorgegebenen Fräsebene der-
art verändert wird, dass der Maschinenrahmen (4)
um die Fräswalzenachse verschwenkt wird.

23 24 



EP 2 650 443 A2

14



EP 2 650 443 A2

15



EP 2 650 443 A2

16



EP 2 650 443 A2

17



EP 2 650 443 A2

18



EP 2 650 443 A2

19



EP 2 650 443 A2

20



EP 2 650 443 A2

21


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

